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SITZUNGSVORLAGE    
Nr. 042/2020 vom 05.05.2020 Finanzverwaltung  

Sitzung des VA    
am 13.05.2020    
öff. (ö) / nichtöff. (nö) ö    
Vorberatung (V)     
Entscheidung (E) E    

 
TAGESORDNUNGSPUNKT: 
 
Förderung der freien Träger der Kindertageseinrichtungen durch Aussetzen der 
Elternbeiträge wegen Schließung der Einrichtungen aufgrund Corona 
 
BESCHLUSSVORSCHLAG: 
 
1. Die freien Träger unserer Kindertageseinrichtungen Waldkinder Härten e.V., Kindergruppe 
und „Die Tüftler“ erhalten zunächst für den im Monat April entstandenen Ausfall durch den 
Erlass der Elternbeiträge den tatsächlichen Ausfall von der Gemeinde erstattet.  
 
2. Sofern für den Mai ebenfalls eine Soforthilfe vom Land gewährt wird, gilt hier dasselbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergebnis der Vorberatung:  
1. im Ortschaftsrat 2. im TA / VA 

 wie Beschlussvorschlag  wie Beschlussvorschlag 
 wie Beschlussvorschlag  wie Beschlussvorschlag 

 mit folgenden Änderungen:  mit folgenden Änderungen: 
 
 
 
 
 

 

   wie Ortschaftsratsbeschluss 
  wie Ortschaftsratsbeschluss 

 mit folgenden Änderungen: 
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Darstellung des Sachverhalts: 
 
Die Kindertageseinrichtungen haben seit dem 17.03.2020 aufgrund der Corona-Pandemie nur 
noch für eine Notbetreuung der systemrelevanten Personenkreise geöffnet. 
Landesweit wurden aus diesem Grund die Elternbeiträge für den Monat April erlassen. 
Das Land hat als Ausgleich ein Soforthilfeprogramm für Familien in Höhe von 100 Mio. € 
aufgelegt.  
Die Gemeinde Kusterdingen hat hieraus für den Monat April einen Betrag in Höhe von 68.847 
€ erhalten. Dieser Betrag wurde zu 50 % nach der fiktiven Bedarfsmesszahl (§ 7 Abs. 2 FAG) 
und zu 50 % nach den gewichteten Kinderzahlen, die für den Kindergarten-Lastenausgleich 
aus dem FAG (§ 29b und 29c FAG) herangezogen werden, ermittelt. 
Dieser Betrag reicht nicht zur kompletten Abdeckung des Einnahmeausfalls im Monat April für 
die Kinderbetreuung und die Schulkindbetreuung. 
Da unsere freien Träger, die ja als Verein diese Einrichtungen betreiben, diesen 
Einnahmeausfall nicht verkraften können, wird vorgeschlagen, diesen Trägern den echten 
Einnahmeausfall zu erstatten.  
Das sind im April folgende Beträge: 

- Verein Waldkinder Härten e.V.:       3.559,20 € 
- Kindergruppe e.V. Kusterdingen: 7.310,10 € 
- „Die Tüftler“             16.983,50 € 

Zusammen             27.852,80 € 
Somit verbleiben bei der Gemeinde für ihre eigenen Einrichtungen noch 40.994,20 €. Der 
tatsächliche Ausfall für unsere eigenen Einrichtungen im Monat April liegt bei rd. 42.000 €.  
Für den Monat Mai wurden die Elternbeiträge zunächst ebenfalls ausgesetzt. Ob sie 
tatsächlich erlassen werden, hängt noch davon ab, ob das Land für den Mai ebenfalls eine 
Soforthilfe gewährt. 
 
 
 
 
 
Durst-Nerz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanzierung:  
Finanzieller Aufwand der vorgeschlagenen Maßnahme € 
Haushaltsplanansatz € 
Verpflichtungsermächtigung (VE) € 
nachzufinanzieren sind  
- als überplanmäßige / außerplanmäßige Ausgabe € 
- als überplanmäßige / außerplanmäßige VE € 
- Deckung durch  

 
 


